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Kostenrecht. Eine mit Immobilien
handelnde Gesellschaft gilt nicht als
überwiegend vermögensverwaltend, wenn
sie zwischendurch Mieteinnahmen erzielt
und die Immobilien verwaltet. Es kommt auf
den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit an.

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 30. Dezember 2024,
Az. I-10 W 100/24.

Zum Immobilienhandel gehört
die Verwaltung in der Haltephasse
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DER FALL

Das OLG Düsseldorf hatte zu prüfen, wie
eine Gesellschaft, die Wohnungen kauft,
vermietet, verwaltet und später wieder
verkauft, rechtlich einzustufen ist. Ist sie
operativ tätig, also imAn-undVerkauf von
Immobilien? Oder verwaltet sie damit
überwiegend ihr Vermögen und generiert
Mieteinnahmen? Grund dafür war eine
Beschwerde der Gesellschaft über die
Höhe der Notarkosten nach der Übertra-
gung eigener Gesellschaftsanteile. Die
Kosten für die Übertragung solcher

Anteile werden unterschiedlich berech-
net, je nachdem, ob die Gesellschaft aktiv
am Markt handelt oder hauptsächlich
Vermögenswerte wie Immobilien verwal-
tet. Der Notar meinte, die Gesellschaft
sei vor allemdarauf ausgerichtet, Immobi-
lien zu verwalten. Deshalb berechnete er
einen der Beurkundung zugrunde liegen-
den höheren Gesellschaftswert im
Wesentlichen auf Grundlage der Immo-
bilienwerte und damit einhergehende
höhere Notarkosten.
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DIE FOLGEN

Das Gericht stellte klar: Entscheidend ist
nicht, wie lange Immobilien gehalten oder
verwaltet werden, sondern was das
Hauptgeschäft der Gesellschaft ist. Zwar
hat die Gesellschaft einige Jahre Immobi-
lien vermietet und betreut, doch ihr
Hauptzweck war stets der Handel – also
das Kaufen und Verkaufen der Immobi-
lien mit Gewinnabsicht. Das bloße Ver-
walten der Wohnungen während der
sogenannten „Haltephase“ ist eine im
Immobilienhandel notwendige Nebentä-
tigkeit undmacht dieGesellschaft nicht zu

einer Vermögensverwaltung im rechtli-
chen Sinne. Auch das Vorliegen vonMiet-
einnahmen spricht nicht gegen die Ein-
stufung als operative Gesellschaft – aus-
schlaggebend ist die überwiegende
Geschäftstätigkeit bei der Beurkundung.
Diese liegt hier im An- und Verkauf von
Immobilien und damit im operativen
Bereich. Damit gilt für die Gesellschaft
eine günstigere Bemessungsgrundlage
vorwiegend nach Maßgabe ihres bilan-
ziellen Eigenkapitals, also der Differenz
ihres Vermögens und ihrer Schulden.
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WAS IST ZU TUN?

Notariate und Berater sollten für die
Geschäftswertfestsetzung prüfen und
dokumentieren, welche Tätigkeiten die
Gesellschaft zum Beurkundungszeitpunkt
entfaltet, insbesondere konkrete An-
und Verkaufsbemühungen einschließlich
Transaktionen und Rückabwicklungen.
Gesellschaften mit Verkaufsausrichtung
sollten die Trennung zu Bestands- oder

Verwaltungsgesellschaften transparent
machen, um die operative Prägung zu
belegen. Für Einwendungen gegen Notar-
kosten empfehlen sich Jahresabschlüsse,
Transaktionshistorien und Nachweise
laufender Verkaufsbemühungen rund um
den Beurkundungsstichtag.

(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

Rechtsanwalt
Dr. Walter Klein
von Loschelder

Quelle: Loschelder Rechtsanwälte

Baurecht. Ist die Durchschreiterinne falsch
dimensioniert, dann haften Architekt und
Fachplaner gleichermaßen.

OLG Naumburg, Urteil vom 29. April 2025,
Az. 2 U 40/24

Fehlt es an der Absprache,
haften Objekt- und Fachplaner
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DER FALL

Ein Auftraggeber beauftragt bei der Sanie-
rung eines Schwimmbads einen Objekt-
planer und einen Fachplaner für die tech-
nischeGebäudeausrüstung (TGA). Zu den
Arbeiten gehört eine Überlaufrinne (sog.
Durchschreiterinne) für Schwallwasser.
Diese wird vom Fachplaner TGA nicht in
der erforderlichen Tiefe von 15 cm und

Breite von 1,5 m geplant und ausgeführt.
Sie kann das Schwallwasser nicht aufneh-
men, sodass es in das Becken zurückfließt
und das Wasser im Badekreislauf ver-
schmutzt. Der Austausch kostet rund
1Mio. Euro, die der Auftraggeber von bei-
den Planern verlangt. Das LG gibt der Klage
statt. Der Fachplaner legt Berufung ein.
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DIE FOLGEN

Ohne Erfolg! Die Planung des Fachplaners
ist mangelhaft. Eine Durchschreiterinne
muss so geplant werden, dass sie funk-
tionsfähig ist. Das ist sie nur, wenn sie das
Schwallwasser ausreichend aufnehmen
kann. Hier läuft das Wasser aus dem
Becken zurück. Die Planung der umlau-
fenden Rinne ist vom Objektplaner zu er-
bringen, sie gehört zum Baukörper und
nicht zu den technischen Anlagen. Die

Aufnahmekapazität der Rinne und der
Abläufe ist vom Fachplaner TGA zu er-
bringen. Die beiden Planer haben es
unterlassen, sich abzustimmen.Hätten sie
das getan, wäre ihnen aufgefallen, dass
die Kapazität der Rinne nicht ausreichend
ist. Beide Planer haben die jeweils vom
anderen erstellten Details für die Funktio-
nalität ihrer eigenen Planung nicht über-
prüft. Deshalb haften beide.
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WAS IST ZU TUN?

Der Fachplaner TGAhaftet, weil seine Pla-
nung mangelhaft ist, er hat die Rinne
unzureichend dimensioniert. Der Objekt-
planer hat es versäumt, den Fehler des
Fachplaners zu erkennen und hierauf
hinzuweisen. Der Auftraggeber hat dem
Objektplaner für dessen Planung eine
mangelhafte Fachplanung überlassen.
Dies stellt in aller Regel ein Mitverschul-
den des Auftraggebers an der Entstehung
des Schadens gegenüber dem Objektpla-
ner dar. Dies führt nach der sog. Obliegen-
heitsrechtsprechung des BGH dazu, dass
der Fachplaner auf den gesamten Scha-
den, der Objektplaner nur in Höhe einer
Quote haftet. Hier hat das OLG das aus-

nahmsweise anders gesehen, weil beide
Planer Planungsleistungen in Bezug auf
die Rinne erbracht habenunddie notwen-
dige Abstimmung unterlassen haben. Von
daher ist Vorsicht geboten: Der Umstand
allein, dass ein Planungsfehler einem
anderen (Fach-)Planer zuzuweisen ist,
entlastet den (Objekt-)Planer nicht zwin-
gend, hier nicht einmal teilweise. Der
Objektplaner haftet, wenn er den Fehler
des Fachplaners erkennen konnte, min-
destens in Höhe einer Quote. Kommt, wie
vorliegend, eine weitere Pflichtverletzung
hinzu (hier: fehlende Abstimmung), dann
haftet er sogar in voller Höhe.

(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

Rechtsanwalt
Ulrich Leo

von WIR Breiholdt
Nierhaus Schmidt

Mietrecht. In einem Formularmietvertrag des
Mieters mit sechsmaliger Verlängerungsoption
von drei Jahren nach einer Festlaufzeit von zehn
Jahren und einer unterproportionalen
Mietanpassung während der Laufzeit ist die
Optionsregelung unwirksam.

KG, Hinweis vom 7. April 2025,
Az. 8 U 161/24

Zu niedrige Mietanpassung bei
langer Laufzeit ist AGB-Verstoß
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DER FALL

Die Parteien schließen einen langfristigen
Gewerberaummietvertrag in der gebote-
nen Form ab. Grundlage ist das Vertrags-
muster des Mieters, das §§ 305 ff. BGB
unterfällt. Dieses sieht eine zehnjährige
Grundlaufzeit und sechs Verlängerungs-
optionen à drei Jahre für den Mieter vor.
Der Vertrag enthält die Klausel: „Sollte
sich der durch das Statistische Bundesamt
in Wiesbaden veröffentlichte Verbrau-
cherpreisindex für Deutschland gegen-

über seinem Stand imMonat nach Ablauf
des Rumpfjahres sowie zwei weiterer
Kalenderjahre nach Mietzahlungsbeginn
bzw. gegenüber dem Stand der jeweils
letzten Mietzinsanpassung um mehr als
10% nach oben oder unten ändern, kann
jede Vertragspartei eine Änderung des
Mietzinses um6,5% verlangen.“ Nachdem
der Mieter mittels der ersten Option ver-
längerte, kündigt der Vermieter das Miet-
verhältnis mit den gesetzlichen Fristen.
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DIE FOLGEN

Das KG hält die Kündigung trotz Options-
ausübung für wirksam. Es geht von der
Unwirksamkeit der Optionsregelung auf-
grund Verstoßes gegen § 307 BGB aus. Die
lange Verlängerungsmöglichkeit führt in

Kombination mit der stark unterpropor-
tionalen Mietanpassung dazu, dass sich
das Gleichgewicht der Leistungen, Rechte
und Pflichten zulasten des Vermieters in
treuwidriger Weise verschiebt.
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WAS IST ZU TUN?

DieEntscheidung ist nicht nur auf den ers-
ten Blick erstaunlich. Denn das Gesetz
sieht für die Gewerberaummiete keine
Mietanpassungsregeln vor, von denen im
Rahmen von AGB zulasten des Vermieters
oder Verwendungsgegners abgewichen
werden könnte. Auch in der höchstrich-
terlichen Rechtsprechung findet der
Beschluss des KG keinenWiderhall. Denn
selbst bei langfristigen Erbbaurechtsver-
trägen ohne Anpassungsklausel hat der
BGH (Az. V ZR 20/78) es als normales
Risiko solcher Verträge angesehen, wenn
sich die Verhältnisse, die den Wert der
vereinbarten Leistungen beeinflussen,
während der Vertragsdauer zugunsten
des einen oder des anderen Vertrags-
partners ändern. Nur im Ausnahmefall,

inflationsbedingte Entwertung des Ent-
gelts ummehr als 60%, hat er einenAnpas-
sungsanspruch für möglich erachtet.
Überdies hat der BGH (Az. XII ZR 175/02)
bei Staffelmietvereinbarungen darauf hin-
gewiesen, dass sich die Parteien eines
langfristigen Mietvertrags bei Vereinba-
rung einer Wertsicherungsklausel ggf.
bewusst von der Marktmiete lösen, die je
nach den örtlichen Gegebenheiten und
Entwicklungen steigen oder fallen kann.
Die hiermit einhergehenden Risiken sol-
len dann zulasten der nachteilig betroffe-
nen Partei gehen. Für Indexklauseln
dürfte nichts anderes gelten. Zumindest
im Moment bleibt daher zu hoffen, dass
die Auslegung des KG eine Episode bleibt.

(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

Rechtsanwältin
Ina Lompa
von GTW.

Quelle: GTW

Öffentliches Recht. Eigentümer von
bestandsgeschützten Gebäuden müssen damit
rechnen, dass die Bauaufsicht verlangt, das
Haus an heutige Brandschutzanforderungen
anzupassen. Nur dann darf die Nutzung
gegebenenfalls untersagt werden.

VG Schleswig, Beschluss vom 31. Januar 2025,
Az. 8 B 29/24

Bei Brandschutzmängeln gilt
der Bestandsschutz nicht
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DER FALL

Bei der Überprüfung eines Gebäudes
stellte die Bauaufsicht Brandschutzmän-
gel am Nachbargebäude fest. Insbeson-
dere fehlten notwendige Rettungswege.
Sie untersagte per Verfügung dem Eigen-
tümer des angrenzenden Mehrfamilien-
hauses die Nutzung mehrerer Wohnun-
gen. Das VG Schleswig befand, das Mehr-
familienhaus sei genehmigt und werde
auch entsprechend der Baugenehmigung
genutzt. Es sei somit bestandsgeschützt.
Bestandsschutz berechtige dazu, recht-
mäßig errichtete Gebäude in ihrem
Bestand zu erhalten und wie bisher zu

nutzen. Bei Brandschutzmängeln aber,
die eine Gefahr für Leben undGesundheit
der Nutzer hervorrufen, könne die Bau-
aufsicht trotz des Bestandsschutzes eine
Anpassung an die geltenden Brand-
schutzanforderungen verlangen. Sie
müsse dabei die erforderlichen Maßnah-
men zur Anpassung des Brandschutzes
festlegen. Wenn es zur Beseitigung der
Gefahr notwendig ist, könne auch eine
Nutzungsuntersagung erforderlich sein.
Ohne die Anpassung des Brandschutzes
zu verlangen, dürfe jedoch keine Nut-
zungsuntersagung verfügt werden.
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DIE FOLGEN

In dem Fall geht es um ein Problem, das
viele Immobilieneigentümer betrifft. Im
Grundsatz kann sichder Eigentümer eines
genehmigten Gebäudes auf Bestands-
schutz berufen. Eine Ausnahme von die-
sem Grundsatz greift jedoch, wenn die

Bauaufsicht feststellt, dass das Gebäude
nicht mehr den aktuell geltenden Brand-
schutzvorschriften entspricht und hier-
durch eine Gefahrenlage ausgelöst wird.
In diesen Fällen erfährt der Bestands-
schutz eine Durchbrechung.
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WAS IST ZU TUN?

Die Entscheidung des VG Schleswig zeigt
auf, dass die Bauaufsicht bei Brandschutz-
mängeln nicht ohne weiteres eine Nut-
zungsuntersagung aussprechen darf. Die
Bauaufsicht darf zwar eine Anpassung an
die geltenden Brandschutzanforderungen
verlangen, dabei muss sie aber unter
Abwägung der bestehenden Gefahrenlage
und des grundrechtlich geschützten
Eigentums sorgfältig abwägen, welche
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr erfor-
derlich sind.Die Bauaufsicht kann sodann
die Umsetzung dieser Maßnahmen an-
ordnen. Nur dann, wenn es zur Beseiti-

gung einer Gefahr im Einzelfall erforder-
lich ist, kann zusätzlich eine Nutzungsun-
tersagung verfügt werden. Im Gegensatz
zu bestandsgeschützten Gebäuden ist
eine Nutzungsuntersagung bei nicht
genehmigtem Bestand in der Regel zuläs-
sig. Wenn ein Spitzboden ohne Genehmi-
gung als Wohnung ausgebaut ist und sich
zum Beispiel herausstellt, dass ein zweiter
Rettungsweg fehlt oder die Fenster nicht
die erforderliche Mindestgröße zur Ret-
tung von Personen haben, droht eine Nut-
zungsuntersagung.

(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

ANZEIGE


